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RS OGH 1966/11/10 5Ob280/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1966

Norm

1.DVEheG §79

ZPO §237 Abs2

ZPO §514 B

Rechtssatz

Das Rechtsschutzinteresse des auf Ehescheidung Beklagten gegen die Zurkenntnisnahme der Klagsrückziehung ohne

Anspruchsverzicht ist auch dann zu bejahen, wenn der Beklagte nur Klagsabweisung beantragt, aber keinen

Mitschuldantrag oder Verschuldensantrag gestellt hat.
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